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Einleitung 

Die Interessenvertretung der Arbeitnehmer erfolgt im deutschen Recht in erster 
Linie 1 durch zwei nebeneinander stehende Kollektivregelungssysteme, die Tarif-
autonomie und die' Betriebsautonomie. Ihre Grundlagen und Grenzen sind in 
zahlreichen Monographien behandelt worden. Dagegen wurde das Verhältnis 
beider Regelungsebenen zueinander bislang immer nur unter dem Aspekt des 
Tarifvorrangs und seiner Grenzen untersucht. 

Das gezielte Zusammenwirken von Tarifvertrag und betrieblicher Mitbestim-
mung ist bislang nicht ergründet worden. Die sogenannten ,,Deuen" Tarifverträge 
zur "flexiblen" Verkürzung der Arbeitszeit aus dem Jahr 1984, die die Umsetzung 
der Arbeitszeitverkürzung innerhalb eines tariflichen Rahmens den Betriebspar-
teien überließen, trafen Rechtsprechung und Schrifttum daher unvorbereitet und 
zeigten dogmatischen Klärungsbedarf, wiewohl es sich im Grundsatz um eine 
in der Praxis seit langem übliche Gestaltung handelt. Sie führten zu völlig entge-
gengesetzten Einschätzungen wie der Herschels, der sich mit einer Veränderung 
der Arbeitsverfassung konfrontiert sieht 2, einerseits und der Buchners, der von 
einem seit langem gebräuchlichen Regelungsmodell spricht 3, andererseits. Beide 
Aussagen kennzeichnen einen Prozeß der Bewußtseinsbildung, hervorgerufen 
dadurch, daß ein gebräuchliches tarifliches ,,Regelungsmodell" auf einen neuen 
inhaltlichen Regelungsbereich erstreckt wird. 

Diese Tarifregelungen sind Anlaß für die vorliegende Arbeit, wenngleich sie 
nicht ihren eigentlichen Untersuchungsgegenstand darstellen. Nach Lage der 
Dinge kann das gezielte Zusammenwirken beider kollektiven Regelungsebenen 
nur durch die Tarifautonomie gesteuert werden. Das geschieht in der Weise, daß 
die Betriebsparteien tarifliche Regelungsvorgaben, die eine sehr unterschiedliche 
,,Regelungsdichte" aufweisen können, "betriebsnah" umsetzen. Diesem Zusam-
menwirken steht die unterschiedliche Organisationsstruktur der beiden Ebenen, 
insbesondere ihr unterschiedlicher personeller Geltungsbereich entgegen. Die 
Grenzen, die daraus für eine gesteuerte Zusammenarbeit, d. h. einen gezielten 
Einsatz der betrieblichen Regelungsebene durch die Tarifautonomie zu ziehen 
sind, sollen hier untersucht werden. Dabei werden bekannte Probleme unter 
neuem Blickwinkel zu betrachten sein, es werden aber auch ganz neue Fragestel-

1 Die Interessenvertretung im Rahmen der unternehmerischen Mitbestimmung sei 
hier vernachlässigt. 

2 AuR 84, S. 321(323). 
3 DB 85, S. 913 (914), ohne die neuartige Bedeutung der angeführten Tarifregelung 

zu verkennen. 
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lungen auftreten. Der Mannigfaltigkeit der Tarifpraxis kann dabei nicht in vollem 
Umfang Rechnung getragen werden. Die Arbeit beschränkt sich deshalb auf die 
beispielhafte Heranziehung einiger Regelungstypen, die der Verdeutlichung und 
Überprüfung dienen. 

Die Gestaltungs- und Normsetzungsbefugnis der Tarifvertragsparteien wird 
so den Hauptgegenstand der Untersuchung bilden; eine Erörterung der Erweiter-
barkeit der betrieblichen Mitbestimmung im allgemeinen durch Tarifvertrag wird 
aber bewußt vermieden bzw. auf das für die Problemstellung Erforderliche be-
schränkt, denn auch dazu gibt es eine ganze Anzahl von Einzeluntersuchungen. 



Erster Teil 

Die Problemstellung 

§ 1 Die Indienstnahme als tarifliches Regelungsmodell 

Das tarifliche Regelungsmodell soll zuerst näher beschrieben werden. Daraus 
ergeben sich dann die rechtlichen Fragestellungen. 

I. Zum Begriff der Indienstnahme 

Der Begriff der Indienstnahme ist kein feststehender Rechtsbegriff, sondern 
wird hier zur plakativen Umschreibung eines tariflichen Regelungssachverhaltes 
benutzt. Er beinhaltet zweierlei: ein Unterordnurtgsverhältnis zwischen "Dienst-
nehmer" und "Indienstgenommenem" und ein Ziel des "Dienstnehmers", für das 
der Indienstgenommene in Dienst genommen wird. Damit ist der Kern dieses 
tariflichen Regelungsmodells richtig erfaßt. Das Unterordnungsverhältnis zwi-
schen Tarifautonomie und Betriebsautonomie wurde bereits angedeutet; von 
Gesetzes wegen wäre zwar richtiger von einem Vorrangverhältnis zu sprechen 
(vgl. §§ 77 Abs. 3, 87 Abs. 1 Einls. BetrVG), die tarifliche Indienstnahme behan-
delt die betriebliche Regelungsebene aber wie eine programmierbare "untertarifli-
che" Regelungsebene. Die Zielsetzung kommt in Regelungsvorgaben des Tarif-
vertrages für die Entscheidungen der Betriebsparteien zum Ausdruck. Das macht 
den wesentlichen Unters~hied zur bloßen tariflichen Mitbestimmungserweiterung 
aus, die die Handhabung des Mitbestimmungsrechts inhaltlich dem Betriebsrat 
bzw. den Betriebsparteien überläßt. Bei der Indienstnahme soll dagegen die 
betriebliche Regelung den tariflichen Rahmen beachten bzw. tarifliche Regelun-
gen "umsetzen", ,,konkretisieren". Die Betriebsparteien sollen der Grundidee 
nach Vollstrecker tariflichen Wollens sein, sozusagen unterster Teil der tariflichen 
Organisation. Der Betriebsrat ist "verlängerter Arm der Gewerkschaft", allerdings 
nur tarif-, nicht organisationspolitisch. 

Von einer solchen Indienstnahme kann man indessen auch ohne tarifliche 
Regelungsvorgaben sprechen, wenn die Tätigkeit des Betriebsrates auf die organi-
sierten Arbeitnehmer beschränkt bleiben soll, der Betriebsrat gleichsam die Rege-
lungsarbeit der Gewerkschaft für ihre Mitgliedschaft leisten soll. 


